
  

 

 

Antragseingang 

Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 
 

• Prüfung der Sach- und Rechtslage 

• Anhörung der Beteiligten 

• Einholung eines Gutachtens zur Höhe der Entschädigung  

• Anhörung der Beteiligten zum Gutachten 

Einleitung des Enteignungsverfahrens 
durch: 

• Ladung der Beteiligten und gegebenenfalls des Gutach-
ters  zur mündlichen Verhandlung 

• Mitteilung an das zuständige Grundbuchamt zur Eintra-
gung des Enteignungsvermerkes 

• Gegebenenfalls öffentliche Bekanntmachung des Termins 
der mündlichen Verhandlung 

Mündliche Verhandlung 

Rechtsmittel 
 

Antrag auf ge-
richtliche Ent-

scheidung 

Einigung / Teileinigung 
 

über den Eigentums-
übergang und / oder 
die Art und Höhe der 
Entschädigung 

Entscheidung der Enteignungs-
behörde durch 

• Enteignungs- und Entschädi-
gungsfestsetzungsbeschluss  

• bei Teileinigung nur Entschä-
digungsfestsetzungsbeschluss 

Mitteilung 
an das zu-
ständige 
Finanzamt 

Erlass der Ausführungsanordnung 

Ersuchen an das zuständige 
Grundbuchamt auf: 

• Eintragung der Rechtsänderung 
(z.B. Eigentumsübergang) 

• Löschung des Enteignungsver-
merkes 

 

Ab-
leh-
nung 
des 
An-
trages 

© Ministerium des Innern des Landes Brandenburg 

Ablaufschema Enteignungsverfahren  
 

Vordringliche Aufgabe der Enteignungsbehörde ist es, eine Einigung zwischen den 
Verfahrensbeteiligten herbeizuführen. 

Eine Einigung ist zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens möglich. 
 


